
Zeitschrift: Schweizer Kunst = Art suisse = Arte svizzera = Swiss art

Herausgeber: Visarte Schweiz

Band: - (1918)

Heft: 1-2

Rubrik: Mitteilungen der Sektionen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


L'ART SUISSE 3

TumUS 1918 Der Schweizerische Kunstverein veranstaltet im Jahre 1918

eine Turnusausstellung. Zur Teilnahme sind alle schweizer.
Künstler und alle in der Schweiz wohnenden ausländischen Künstler eingeladen.
Die Anmeldung hat bis zum 3. März beim Turnussekretariat des Schweizerischen
Kunstvereins in Bern zu erfolgen, das die Anmeldepapiere versendet. Die Werke
müssen zur Beurteilung durch die aus ausübenden Künstlern bestehende Jury bis

spätestens 10. März im Kunsthaus in Zürich eingetroffen sein, wo die Ausstellung
am I. April eröffnet und am 5. Mai geschlossen wird. Ausser nach Zürich kommt
die Ausstellung noch nach St. Gallen, Schaffhausen und Basel. Eine kunstgewerbli-
che Abteilung wird ihr nicht angegliedert, dagegen ist die übliche Verlosung mit
ihr verbunden.

M/7TE/L L7VQE/V D£LR S££77CW£7V

München Sektion Münc/ien 5e/r. f£a/i/moc/us der /a/ires/ury. —
Zu der Anregung, einen neuen Modus für die Juiywahlen zu

studieren, hat die Sektion München beschlossen, dem Zentral-Vorstande folgen-
den Vorschlag zu machen :

Jede Sektion der Ges. schw. M. B. & A. hat das Recht auf Sitz und Stimme

in der Jahresjury. Sektionen mit bis 30 Mitgliedern haben 1 Stimme ; Sektionen

mit über 30 Mitgliedern haben 2 Stimmen ; Sektionen mit über 75 Mitgliedern
haben 3 Stimmen in die Jury zu wählen.

Es kann eine Person mit der Vertretung mehrerer Stimmen betraut werden.

Nur Aktivmitglieder der Ges. schw. M. B. & A. können in die Jury abgeordnet
werden ; sie sind vor Beginn ihrer Amtsperiode zu wählen ; ebenso ein Ersatz-

mann. Das Resultat dieser Wahlen ist dem Zentral-Vorstande mitzuteilen, der

die Jury einberuft.

Zu Vertretern der Ges. schw. M. B. & A. in der Jury nationaler oder anderer

Ausstellungen können nur Mitglieder der Jahresjury ernannt werden ; sie werden

von der Jahresjury und dem Zentral-Vorstande gewählt ; einfaches Mehr ent-
scheidet. Bei dieser Wahl ist der Vertreter des gesamten Zentral-Vorstandes mit
3 Stimmen ausgestattet.

Die Gründe, die die Sektion bewogen haben, eine so gründliche Aenderung
des Wahlmodus vorzuschlagen, liegen an den sattsam bekannten und besonders

von der Sektion München tief empfundenen Mängeln des bisherigen Modus.
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Mit voller Absicht machen wir dem Zentral-Vorstande einen Vorschlag, der

dahin ziehlt, eine Jury mit mehr Mitgliedern — resp. Stimmen — in Zukunft
amtieren zu sehen — da nur auf diese Weise auch die Rechte der Minderheit
uns gewahrt scheinen wollen. Diese Rechte zu wahren, ist in künstlerischen Fra-

gen gewiss mehr denn in Anderen Ehrenpflicht einer nationalen Gesellschaft.

Ein besonderer Vorteil dieses Wahlmodus scheint uns auch darin zu bestehen,
dass jede Sektion in der Lage ist, mehr denn bisher den Träger ihrer Stimmen
nicht nur nach seinen künstlerischen Leistungen zu kennen. Das scheint uns des-

halb ins Gewicht zu fallen, weil es gewiss unbestritten bleiben wird, dass Jemand
ein grosser Künstler und dennoch in seinem Urteil einseitig sein kann.

Wenn wider unser Erwarten, unser Vorschlag daran scheitern würde, dass

eine zu grosse Schwerfälligkeit der Jury befürchtet wird, so schlagen wir vor,
dass nach dem gleichen System Wahlmänner von jeder Sektion ernannt werden ;

mit Stimmenzahl wie oben, hätten diese Wahlmänner (ohne Zentral-Vorstand)
die Juroren aus ihrer Mitte zu wählen. In diesem Falle müsste die Amtszeit auf

höchstens 2 Jahre beschränkt werden und es wäre unbedingt dafür Sorge zu tref-

fen, dass die Wahl in die Jury der Reihe nach auf Mitglieder aller Sektionen

zu fallen hätte.

Die Sektion München, die sich aus Erfahrungen vieler Jahre als Teil einer

Minderheit betrachten muss, vertraut, dass ihr Vorschlag so aufgefasst werde,
dass sie bestrebt ist, am Leben und Gedeihen der Ges. schw. M. B. & A.
tätigen Anteil zu nehmen, dass sie auf der anderen Seite aber nicht nur die

Pflicht, sondern auch das Recht auf Mitwirkung am vaterländischen Kunstleben

beansprucht.
Ich darf dem Vorstehenden, das ich im Auftrage der Sektion München mit-

zuteilen die Ehre habe, persönlich beifügen, dass sich der Zentral-Vorstand

gewiss des Beifalles aller Mitglieder unserer Gesellschaft versichert halten darf,

wenn die Aussprache über diesen Gegenstand auf die breiteste Basis gestellt
wird. Es wäre ausserordentlich dankenswert, wenn die verschiedenen Vorschläge
mit betr. Begründung allen Sektionen mitgeteilt werden möchten — sei es durch

Publikation im Blättchen — sei es durch Rundschreiben an die Sektionen.

Es ist die Aenderung des Wahlsystems von so eminenter Wichtigkeit, dass

eine gründliche Kenntnis der verschiedenen Vorschläge und längeres Studium

wichtiger ist, als die rasche Aenderung des Modus.
München, den 12. Dezember 1917. C. Fe/èer, Präsiden/.
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St. Gallen. Hn Jie Section St. Ga//en. — Die Redaktion und das Archiv
bestätigt der Sektion St. Gallen den Empfang ihrer Sendung

bestehend aus Katalog und Plakat der Weinachtsausstellung sowie des St. Galler
Bilderbuch's «Der Verein». Besten Dank dafür; so sollten es eben die andern

Sektionen auch tun Dieses Büchlein war ein ausgezeichneter Einfall, aber auch

eine Leistung, 53 Seiten stark : die ganze Sektion in Wort und Bild. Verse von
P. T., Zeichnungen von B., H. H. und P. T. T. D.

FEÄSC///EDEJVE5

Aarail kEe//ieu)er/> /tir ein Museum m Harau. — Das aus den HH. Prof.

Rittmeyer, Winterthur, Architekt Bernoulli, Basel, Dr. Steinmann,

Aarau, bestehende Preisgericht für die Plankonkurrenz für das neue Aargauische
Museum für Natur- und Heimatkunde in Aarau hat sein Urteil über die eingegan-

genen 37 Projekte dahin gefällt : 1. Preis (2000 Fr.) W. Hächler, Architekt in
Baden ; zwei 3. Preise (je 700 Fr.) die Architekten O. Schäfer in Chur und

Ludwig Senn in Zürich ; 4. Preis (600 Fr.) Architekt S. Sager in Biel. Ein
zweiter Preis wurde nicht erteilt, da keines der Projekte in bezug auf architekto-

nische Gestaltung und praktische Durchführung auch nur annähernd an das erst-

prämierte heranreicht.

ZofinPen Weß&eiöeri /ür einen Geden^èrunnen t/er « Zo/mg/a ». — Von
der Jury für den Wettbewerb eines Gedenkbrunnens als Ge-

schenk der « Zofingia » an die Stadt Zofingen wurden folgende Entwürfe mit
einem Preis bedacht : 1. « Zofinger Wappen » von Bildhauer Julius Schwyzer
(Zürich 7) ; 2. « Gedenkstein » von Bildhauer Franz Wilde (Reinach bei Basel) ;

3. «Amicitia» von Bildhauer Karl Angst (Genf); 4. «Wasserträger» von Bild-
hauer Paul Burckhardt (München). Es waren 135 Projekte eingegangen. (A. Z. Z.)

Gratîhik Gese/Zsc/ia/i! /iir Sc/nüeizer Grap/n/. — Eine Gesellschaft für
Schweizer Graphik hat sich kürzlich gebildet, mit der Aufgabe,

jährlich ihren Mitgliedern einige nicht in den Handel gelangende Kunstblätter

— Radierungen, Holzschnitte, Lithographien — darzubieten. Nur 125 Ab-


	Mitteilungen der Sektionen

